
 
 
 
 
 
 
 

EINSTELLBEDINGUNGEN FÜR PARKGARAGEN UND HOTELPARKPLÄTZE 
 

 
1 MIETVERTRAG  
 
1.1   Mit Einfahren in die Parkgarage oder auf den Hotelparkplatz (im Folgenden: „Parkbereich“) 

kommt zwischen dem Hotel und dem Mieter ein Mietvertrag über die vom Mieter gewünschte 
Parkdauer innerhalb der Öffnungszeiten gemäß dieser Einstellbedingungen zustande.  

1.2   Dabei sind weder Bewachung noch Verwahrung Gegenstand dieses Vertrages. Das Hotel 
übernimmt keine Obhut oder besondere Fürsorgepflichten für die vom Mieter eingebrachten 
Sachen.  

 
2 BENUTZUNGSBESTIMMUNGEN  
 
2.1   Es gelten die Bestimmungen der StVO.  
2.2   Fahrzeuge dürfen nur innerhalb der markierten Stellplätze abgestellt werden.  
2.3   Das Hotel ist ebenfalls berechtigt, das Fahrzeug des Mieters bei Gefahr im Verzug aus dem 

Parkbereich zu entfernen.  
2.4   Jedem Mieter wird empfohlen, sein Fahrzeug nach Verlassen stets sorgfältig zu verschließen 

sowie keine Wertgegenstände zurückzulassen.  
 
3 SICHERHEITS- UND ORDNUNGSVORSCHRIFTEN  
 
3.1   Im Parkbereich darf nur im Schritttempo gefahren werden.  
3.2   Der Mieter hat von ihm verursachte Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen.  
 
4 ENTGELT/PARKDAUER  
 
4.1   Die Höhe des zu zahlenden Parkentgeltes ergibt sich aus der auf der Homepage veröffentlichen 

Preisangabe. 
 

4.2   Parken ist nur im Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Hotel gestattet. 
 
5 HAFTUNG DES HOTELS  
 
5.1   Das Hotel haftet nur für Schäden, die nachweislich von ihm bzw. von seinen Erfüllungsgehilfen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei der Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten.  

5.2   Der Mieter ist verpflichtet, etwaige Schäden an seinem Fahrzeug dem Hotel unverzüglich 
anzuzeigen.  

5.3   Das Hotel schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch andere Mieter oder sonstige 
Dritte verursacht werden. Dies gilt insbesondere für Beschädigung, Vernichtung oder Diebstahl 
des eingestellten Fahrzeuges oder beweglicher/eingebauter Gegenstände aus dem Fahrzeug 
oder auf bzw. an dem Fahrzeug befestigter Sachen.  

 
6 HAFTUNG DES MIETERS  
 
6.1   Der Mieter haftet für durch ihn selbst oder durch seine Erfüllungsgehilfen, seine Beauftragten 

oder seine Begleitpersonen dem Hotel schuldhaft zugefügte Schäden. Er ist verpflichtet, solche 
Schäden unaufgefordert vor Verlassen des Parkbereiches dem Hotel zu melden.  


